
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/12/19 10ObS276/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1994

Norm

ASGG §89 Abs2

ZPO §273 Abs1

ZPO §503 E4c/20

Rechtssatz

Bei der Beitragsfestsetzung nach § 89 Abs 2 ASGG unter sinngemäßer Anwendung des § 273 Abs 1 ZPO handelt es sich

um revisible rechtliche Beurteilung, wobei eine genaue Berechnung der Höhe der vorläu<gen Zahlung nicht

erforderlich ist; der Rückgriff auf die in derartigen Fällen erfahrungsgemäß übliche Höhe der Leistung genügt.
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